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- Antrag des Landes Hessen - 

Drucksache: 577/16

I. Zum Inhalt der Entschließung 

Mit der vorgeschlagenen Entschließung soll die Bundesregierung gebeten wer-
den, zur Verbesserung der Verbraucherfreundlichkeit von Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen die Einführung verschiedener gesetzlicher Vorgaben für 
deren Ausgestaltung zu prüfen. 

Verbraucherinnen und Verbraucher würden in Alltagssituationen zunehmend 
mit vorformulierten Vertragsklauseln konfrontiert, deren Inhalt sie bei Ver-
tragsschluss häufig nicht oder nur in unzureichendem Maße zur Kenntnis näh-
men. Dies betreffe in der Praxis insbesondere online, außerhalb von Geschäfts-
räumen, geschlossene Kauf- oder Dienstleistungsverträge sowie Dauerschuld-
verhältnisse im Bereich der Telekommunikation oder der Internetnutzung; be-
troffen seien darüber hinaus Vertragsbeziehungen auf dem Sektor der Versor-
gung mit Strom, Gas, Wasser oder Fernwärme. Zwar seien mit dem Gesetz zur 
Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur 
Regelung der Wohnungsvermittlung vom 20. September 2013 (BGBl. I 
S. 3642) für diese Vertragsgestaltungen grundlegende Informationspflichten des 
Unternehmers festgeschrieben worden. Diese Pflichten beschrieben jedoch, ab-
gesehen von der Vorgabe der klaren und verständlichen Angabe der Bestim-
mungen, nicht im Einzelnen die Art und Weise der Ausgestaltung sowie den 
Umfang der Information über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

Laut einer Umfrage des Bundesverbandes Verbraucherzentrale vom Oktober 
2014 akzeptierten mehr als 50 Prozent der befragten Verbraucherinnen und 
Verbraucher die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ohne sie gelesen zu ha-
ben. Hauptsächlicher Grund für den Unwillen, sich mit den allgemeinen Ver-
tragskonditionen näher zu befassen, seien die oft ebenso langen wie komplizier-
ten Darstellungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Insbesondere für die 
Seite der Konsumenten nachteilige Regelungen seien oftmals in komplizierten 
und für den Nichtjuristen unverständlichen Formulierungen versteckt. Ein bes-
seres Verständnis auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher würde je-



Erläuterung, 950. BR, 04.11.16 - 13 (a) - 

doch dazu beitragen, diese besser in die Lage zu versetzen, sich für einen ande-
ren Anbieter mit attraktiveren oder transparenteren Konditionen zu entscheiden. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es aus Sicht des antragstellenden Landes er-
strebenswert, durch entsprechende normative Vorgaben sicherzustellen, dass 
Allgemeine Geschäftsbedingungen in Zukunft verbraucherfreundlicher ausge-
staltet würden. Vorgeschlagen werden hierbei etwa die Hervorhebung der für 
einen bestimmten Vertragstyp vorrangig relevanten Aspekte, die Vorgabe einer 
angemessenen Schriftgröße oder farblichen Gestaltung sowie einer im Interesse 
von mehr Verständlichkeit insgesamt kürzeren Fassung von Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Geprüft werden soll auch die Möglichkeit einer branchen-
einheitlichen Gliederung der Bestimmungen, um Verbraucherinnen und Ver-
brauchern die Vergleichbarkeit von Offerten unterschiedlicher Anbieter zu er-
leichtern. Darüber hinaus wird die Möglichkeit einer deutlichen Hervorhebung 
von wesentlichen Änderungen der Vertragsbedingungen angesprochen, um Un-
klarheiten über den Vertragsinhalt auf Seiten des Kunden nachhaltig entgegen-
zuwirken. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Bundesrat die Annahme der Ent-
schließung in einer neuen Fassung. 

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz sowie der Aus-
schuss für Innere Angelegenheiten empfehlen dem Bundesrat, die Entschlie-
ßung unverändert zu fassen. 

Der federführende Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, die Entschlie-
ßung nicht zu fassen. 

Einzelheiten sind aus der Drucksache 577/1/16 ersichtlich. 


